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Irrtümer, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

Der Graue Kommentar
erläutert das gesamte SE-Recht und berücksichtigt die aktuelle 
Rechtsprechung zum Aktien-, Umwandlungs- und Mitbestim-
mungsrecht. Alle einschlägigen Rechtsgebiete werden kom-
mentiert und durch systematische Darstellungen ein schneller 
Themenzugriff ermöglicht. Ein umfangreicher Abschnitt ist den 
steuerrechtlichen Vorschriften über die SE gewidmet. Das Werk 
erläutert neben dem Recht der grenzüberschreitenden Verschmel-
zung nun auch das Recht des grenzüberschreitenden Formwech-
sels und das Recht der grenzüberschreitenden Spaltung.

Kommentiert werden
	� SE-VO mit SEAG
	� SE-Beteiligungsgesetz – SEBG
	� Recht der grenzüberschreitenden Verschmelzung (§§ 305 ff. 

UmwG, MgVG)
	� Recht der grenzüberschreitenden Spaltung (§§ 320 ff. UmwG, 

MgFSG)
	� Recht des grenzüberschreitenden Formwechsels (§§ 333 ff. 

UmwG, MgFSG)
	� die SE im Steuerrecht

Die Neuauflage
berücksichtigt die neue Rechtsprechung und Literatur sowie die 
seit der Vorauflage in Kraft getretenen Reformgesetze, u.a FüPoG 
II, MoPeG, UmRUG sowie das Zukunftsfinanzierungsgesetz.

Vorteile auf einen Blick

	� kompakte Darstellung aller die SE betref-
fenden Probleme

	� einschließlich grenzüberschreitende Un-
ternehmensmobilität, Mitbestimmung und 
Steuerrecht

	� mit Zukunftsfinanzierungsgesetz , UmRUG 
und UmRUG-Mitbestimmungsrecht

Nicht nur wer für eine bestimmte Frage zu SE eine Antwort 
sucht, sondern auch wer tieferschürfend systematische 
Ansprüche hat, wird im Habersack/Dirnhausen jedenfalls 
nicht nur fündig werden, sondern auch eine kundige Beratung 
erfahren.

Prof. Dr. Curt Wolfgang Hergenröder, in: fachbuchjournal 2/2022, zur 
Vorauflage
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